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Die Organisation der forstlichen Unterstufe
in Baden-Württemberg*

von M. 5c/iei/e/e, Stuttgart Oxf.: 68 : (430.1)

1. Einleitung

v ^ den Tag genau vor 19 Jahren, am 19. Dezember 1960, hielt mein

St fi ®* Vorgänger im Amt, Landesforstpräsident Hubert Rupf, an gleicher
e einen Vortrag mit dem Thema: «Ein Beitrag zur Frage der zweck-
sigen Forstverwaltungsorganisation, dargestellt am Beispiel Baden-Würt-

^«tberg».

n^^®®®®sen an forstlichen Umtriebszeiten nehmen sich knappe 20 Jahre
^®hr bescheiden aus. Hinsichtlich der Organisation einer Verwaltung

kg
ss aber Zeiträume, in denen sich erhebliche Veränderungen vollziehen

Diese sind in Baden-Württemberg in der Tat erfolgt. Hier wurde

die
^ ^ sechziger Jahre eine Reform der gesamten Verwaltung eingeleitet,

Von^ft* Abschluss fand. Gemeinde- und Kreisreform, die Bildung
Vor verbänden, die Diskussion um die ursprünglich zur Auflösung
ste

®b®nen Regierungspräsidien sowie die Neugliederung der Landesmini-

sat' ^ h^ben zwangsläufig auch die Frage nach der zweckmässigen Organi-
® der Landesforstverwaltung (LFV) in allen drei Stufen aufgeworfen.

gre
^ Reform führte im Bereich der LFV zu einer flächenmässigen Neuab-

j. zung der vier Forstdirektionen, die als Mittelstellen den Grenzen der

ijj
® srungspräsidien anzugleichen waren, sowie zu gebietlichen Änderungen

dgj. ^ Unterstufe der Forstverwaltung, wobei eine Verminderung der Zahl

ättit ^"'sationseinheiten auf 190 staatliche und 4 körperschaftliche Forst-
^dfand. Bei der im Jahre 1952 erfolgten Bildung des Landes Baden-

Eüd g bestanden 246 staatliche und 9 körperschaftliche Forstämter.
vvurde ein neues Landeswaldgesetz erarbeitet und 1976 einstimmig

S'ch
^den-württembergischen Landtag verabschiedet. Auch dieses wirkt

^uf unsere Forstorganisation aus.

schaftv^at, gehalten am 17. Dezember 1979 im Rahmen der Forst- und Holzwirt-
'chen Kolloquien an der ETH-Zürich.

Schtygj
Z. Forstwes., 757 (1980) 6: 525—538 525



Alles in allem waren es Jahre grosser innerbetrieblicher Unruhe, voll voö

Diskussionen und Auseinandersetzungen, in denen Verwaltung, Organisation

und Gesetzgebung unser Denken und Handeln fast ausschliesslich beherrsc

ten. Im Streit der Meinungen und Ressortegoismen galt es vor allem, fac

fremde Einflüsse auf die Gestaltung der Forstorganisation fernzuhalten an

die Selbständigkeit der LFV zu erhalten.

2. Grundlagen der Forstorganisation

Die Organisation einer Verwaltung hängt entscheidend von den natütt'

chen, rechtlichen und gesellschaftspolitischen Verhältnissen des betreffend

Landes ab. Sie ist in der Regel auch nicht das Ergebnis einmaliger revoluh*^
närer Veränderungen, vielmehr entspringt sie kontinuierlichen Verwaltung®

geschichtlichen Entwicklungen.

Zunächst seien daher die Grundlagen behandelt, auf denen die heutig

Organisation der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg beruht.

Baden-Württemberg ist ein Land im Südwesten der Bundesrepubjj^
Deutschland mit 35 750 knF Fläche und rund 9,2 Millionen Einwohnern-
ist ein übervölkertes Industrieland mit einer Besiedlungsdichte von 258 W

wohnern pro knF.

(Schweiz: 41 293 km- Fläche, rund 6,3 Millionen Einwohner, 152

wohner pro km*; BRD: 246 850 km- Fläche, rund 61,2 Millionen EinW
ner, 248 Einwohner pro knF.)

Mit etwa 1,344 Millionen ha Wald besitzt es nach Bayern die zweitgrÖ®®

te Waldfläche der Bundesländer, was einem Bewaldungsprozent von 37 ®

spricht. (Waldfläche Schweiz 1,0 Millionen ha, Waldfläche BRD 7,2 Mil t"

nen ha.)

Entscheidend für unsere Forstorganisation ist die Verteilung und Örtli^®
Lage der verschiedenen Waldbesitzarten. In flächenweiser Gemengelage u

39$
oft in enger Verzahnung teilen sich in die Waldfläche:

Gemeinde- und Körperschaftswald 523 000 ha

Privatwald einschliesslich Kirchenwald 493 000 ha 57 ®

(davon Bauern- und Kleinprivatwald 323 000 ha 24

Staatswald 328 000 ha 24

Baden-Württemberg ist somit ein Land des Körperschafts- und
waldes, auf die in Gesetzgebung, Organisation und Verwaltung schon in""
besondere Rücksichten genommen wurden.

Der hohe Waldanteil der öffentlichen Hand, der nahezu 2/3 der
waldfläche umfasst, ist bereits seit dem Mittelalter von forstorganisatorisÇ
Bedeutung. So war der Körperschaftswald schon immer in die staatu
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Jj
^^organisation mit eingebunden. Der Staatswald war daher nie «Staat im

p^ate». Vielmehr ist seine Funktion die eines stabilen Gerüstes, das die
orstorganisation trägt und damit der treuhänderischen Arbeit im Körper-

(k
und Privatwald sowie den Dienstleistungen den Rückhalt gibt, ohne

a diese nicht wirkungsvoll und ökonomisch ausgeübt werden können.

p
t*er Privatwald spielte bis zur Jahrhundertwende für den Aufbau der

orstorganisation kaum eine Rolle, da er nur gewissen forstgesetzlichen Be-
^nkungen unterlag und im übrigen meist sich selbst überlassen blieb. Als

nach dem Ersten Weltkrieg seine Bedeutung als Rohstofflieferant über
® Eigenversorgung des landwirtschaftlichen Betriebs hinauswuchs, stieg

g
sprechend auch das öffentliche Interesse. Heute stellt insbesondere der

auern- und sonstige Kleinprivatwald, der ja den gleichen Flächenanteil wie

da^ ^atswald aufweist, ein wesentliches Element unserer Forstorganisation

Die rechtliche Einbindung der LFV in den allgemeinen Verwaltungsauf-
a des Landes Baden-Württemberg erfolgte durch das Landesverwaltungs-

o^etz von 1955. Die LFV wurde darin als eine in sich geschlossene, in allen
^aten selbständige Landesverwaltung ausgewiesen, mit durchgehender

'anst- und Fachaufsicht, mit eigenem Haushalts- und Stellenplan sowie
hgehend selbständiger Personalverwaltung. Damit hat ihr der Gesetzgeber
umfassende Zuständigkeit für alle Wald und Forstwirtschaft betreffenden

^gen einschliesslich der Forstaufsicht übertragen.
Eas Landeswaldgesetz von 1976 (LWaldG) hat dazu noch einige Präzi-

g
rangen gebracht. So obliegt die Bewirtschaftung des öffentlichen Waldes

Barnten des Forstdienstes. Leitung der Forstämter und Aufstellung der
Modischen Betriebspläne können nur durch Personen erfolgen, die sich der
r den höheren Forstdienst vorgeschriebenen Ausbildung und Prüfung un-
^ogen haben. Dementsprechend muss das Personal des Revierdienstes in
r Regel Ausbildung und Prüfung für den gehobenen Forstdienst nachwei-
a. Bei geringer Grösse oder einfachen forstlichen Verhältnissen können

off
Eaamte des mittleren Forstdienstes (Forstwarte) als Revierleiter im

tätlichen Wald bestellt werden.

q
Eür den Körperschaftswald bestimmt das LWaldG, dass — sofern die

feinde auf die Anstellung eines eigenen Betriebsleiters und damit auf
g' uung eines körperschaftlichen Forstamtes verzichtet — die forsttechnische

j ^'ebsleitung durch ein staatliches Forstamt ausgeübt wird. In diesen Fäl-
a ist die Betriebsleitung durch das Land für die Gemeinden kostenfrei. Die

p.asübung der forsttechnischen Betriebsleitung stellt eine treuhänderische
atigkeit des Landes für die Körperschaften dar, durch die das Selbstverwal-

^agsrecht nicht eingeschränkt wird. Der Revierdienst muss auf Wunsch der

feinde vom Land übernommen werden, wofür derzeit DM 7.—/fm Ein-
'ag zu bezahlen sind.
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Beim Privatwald stellt das LWaldG den Grundsatz der Erhaltung ^
Eigentums allen anderen organisatorischen Gesichtspunkten voran. Der Pd

vatwaldbesitzer ist daher in der Wahl seiner forstlichen Fachkräfte frei von

jeglichen Bindungen. Auf Antrag hat er jedoch einen gesetzlichen Anspruc
auf ein umfassendes Leistungsangebot der LFV, das von der fallweisen Bet®

tung und Betreuung über die Gewährung technischer Hilfe bis hin zur ver

traglichen ständigen Betreuung reicht. Die Beratung selbst ist kostenlos. Fd*

die anderen Tätigkeiten werden Kostenbeiträge erhoben, bei deren Festset

zung die Ertragslage sowie die Schutz- und Erholungsfunktionen des Priva*

waldes angemessen zu berücksichtigen sind.

3. Zur geschichtlichen Entwicklung

Wie überall in Deutschland ist die geschichtliche Entwicklung der Chga

nisation der forstlichen Unterstufe auch in Baden-Württemberg durch
Wandel vom Revierförstersystem über das Oberförstersystem zum heutig

^
Forstamtssystem gekennzeichnet. Diese Ausdrücke sind zwar von der W

senschaft gebildete Abstraktionen mit vielen in der Praxis vorkommend

Ubergängen, die uns zudem oft noch durch den Wechsel der Dienstbezeic

nungen entfremdet sind. Sie kennzeichnen jedoch den Werdegang am h
fendsten.

Bei dem «ftm'er/örstervystem» sind Leitung und Vollzug des Forstb^

triebes unter zwei Beamten aufgeteilt. Der voll wissenschaftlich ausgebild

Beamte (Forstmeister) leitet und überwacht den Betrieb, nimmt aber dnid

telbar am Vollzug nicht teil. Der nachgeordnete, meist empirisch gebijd
Beamte (Revierförster) hat den Schwerpunkt seiner Tätigkeit im Betrie

^

Vollzug, der ihm mit voller Verantwortung übertragen ist. Dem Forstamt m

einer Waldfläche von etwa 15 000 bis 30 000 ha unterstehen in der Rege*

zu 10 Reviere mit einer jeweiligen Fläche von etwa 1500 bis 3000 ha. D

Revierförstersystem ist Kennzeichen einer extensiven Forstwirtschaft.

Bei dem «Oher/orstersysfem» liegen Leitung, Planung und Vollzug
^

Forstbetriebs ungeteilt bei einem einzigen Beamten (Oberförster) mit vo
^

wissenschaftlicher Fachausbildung, der die anstehenden Entscheidungen d

Anordnungen allein trifft. Einheitlichkeit der Betriebsführung und Unteilb
keit der Betriebsleiterverantwortung sind seine wesentlichen Merkmale. v
Hilfskräfte im Aussendienst (Waldhüter, Waldschütz, später Forstwart)
sitzen ursprünglich keine forstliche Ausbildung. Die Grösse der Forstbezi
schwankt sehr stark von 1000 bis 5000 ha Waldfläche. Das OberförsJ®

system hat entscheidend zum Aufstieg und zur Intensivierung der deutsc

Forstwirtschaft im vergangenen Jahrhundert beigetragen. Von der zwei

Hälfte des 19. Jahrhunderts an erfolgte in den einzelnen deutschen Land

der Übergang hierzu, so in Baden bereits 1849, in Württemberg erst 1902-
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des «Forstamtoyy/em» handelt es sich um eine Weiterentwicklung

sch
9^rförstersystems, die zwischen den beiden Weltkriegen infolge fort-

leitender Intensivierung der Waldwirtschaft einsetzte. Der Betriebsleiter
SdTw die ständig wachsenden Aufgaben nicht mehr in der bisheri-

die 1}
wahrnehmen. Man stand damit vor der Entscheidung, entweder

Re h' verkleinern oder das Unterpersonal besser auszubilden. Mit
be't ^ man den letzteren Weg gewählt. Man kann daher heute den Mitar-
jjg

®rn im Aussendienst, die in der Regel dem gehobenen Forstdienst ange-
Qh^' innerhalb ihrer Dienstbezirke mehr Eigenverantwortung übertragen,

leit
^ ^ durch Dritte funktional einzuschränken. Weiterhin hat der Betriebs-

de Forstamtsgeschäftszimmer in der Person des Büroleiters und

'ich ^ä'Umgsangestellten Mitarbeiter mit Stabsfunktion erhalten. Wesent-

'eit die volle Verantwortung des akademisch gebildeten Forstamts-

q für das gesamte wirtschaftliche, technische und verwaltungsmässige
J^ehen weder eingeschränkt noch geteilt wird. Bei Planungen und Ent-

arh soll er sich jedoch der Kenntnisse und Informationen aller Mit-
Or •

^dienen. So verstanden, ist das Forstamtssystem eine sehr moderne

seh ^tionsform, die den Prinzipien der Führung im Mitarbeiterverhältnis
* stark entgegenkommt.

4. Landesforstverwaltung

gesamte forstliche Verwaltungsstruktur in Baden-Württemberg ist

ijj dem Begriff Landesforstverwaltung zusammengefasst. Charakteristisch

tHe ' die Kombination von Wirtschaftsbetrieb, Dienstleistungsunterneh-

sta Hoheitsverwaltung, eine Zusammenfassung, wie sie in anderen
ichen Bereichen kaum anzutreffen ist.

fc ^ Landesforstverwaltung ist dreistufig aufgebaut. Das Ministerium für
Po Landwirtschaft und Umwelt ist oberste Forstbehörde, die vier
1^ direktionen sind höhere Forstbehörden und die 190 staatlichen und vier

äitit ^chaftlichen Forstämter untere Forstbehörden. Innerhalb der Forst-
Sch T .^tehen derzeit 1380 Reviere, und zwar 986 staatliche, 385 körper-

liehe und 9 private.

dir °^8^nisatorische Besonderheit seien noch die vier Körperschaftsforst-
ÜÖh erwähnt, die, mit Kollegialverfassung ausgestattet, Aufgaben der

jew Lorstbehörde für den Körperschaftswald wahrnehmen. Sie werden

üQif
' ^ Personalunion von dem Präsidenten der Forstdirektion geleitet und

des "eben diesem zwei Vertreter der Forstdirektion, einen Vertreter
cgierungspräsidiums und 3 Vertreter der waldbesitzenden Gemeinden.

PorPf^ Abteilung LFV im Ministerium sind die Forstliche Versuchs- und

Unte "gsanstalt und die Stelle für Elektronische Datenverarbeitung direkt
stellt. Weitere Organisationseinheiten sind die Waldarbeitsschulen Itzel-
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berg und Höllhof, die Forstschule Karlsruhe, die Staatskienge Nagold ufl

zwei Waldschulheime. Der Landesforstwirtschaftsrat berät das Ministen"
in Fragen der Forstwirtschaft und des Holzmarktes.

/tööi/du/ig /. Organisationsplan der Landesforstverwaltung Baden-Württemberg

MELU, Abt. 5

7 Referate

.1--— 1 —— l~" 1

FD-S KFD FD-KA KFD FD-FR KFD FD-TU KfD
7 Abt. S

7 Abt. KA
7 Abt. FR 6 Abt. TU

FVA

7 Abt DV-
Stelle

2 36 1

städt. staatl städt.
FA FA FA

Der derzeitige Personalstand der LFV einschliesslich der körperscl
liehen Forstbediensteten beträgt rund 18 400 Mitarbeiter.

haft'

7'a/x?//e 7. Forstbedienstete im öffentlichen Wald

Land Körper-
icfia/ten

Beamte des höheren Dienstes 453 5

Beamte des gehobenen Dienstes 1447 167

Beamte des mittleren Dienstes 209 170

Beamte des einfachen Dienstes 24 28

Angestellte 726 172

Waldarbeiter 4 500 10 500

Insgesamt 7 359 11042

Trotz einer Aufgabenvermehrung, die in den letzten 20 Jahren auf "
60 % zu veranschlagen ist, entspricht der Personalstand der LFV o

Waldarbeiter wegen der in der baden-württembergischen Staatsverwal

erfolgten Stellenstreichungen dem des Jahres 1958.

5. Einheitsforstamt

Von allen Fragen der Forstorganisation hat die Gestaltung der Unters

von jeher das meiste Interesse gefunden. Dies ist verständlich, denn hl®*
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® überwiegende Zahl der Bediensteten tätig, hier wird über den Betriebs-

2
und damit über den Betriebserfolg unmittelbar entschieden. Gleich-

'8 ist die Unterstufe auch die intensivste Kontaktstelle zu anderen Ver-
ungen und zu allen Kreisen der Bevölkerung.
Rang und Ansehen des forstlichen Berufsstandes und der Forstverwaltung
den weitgehend von ihr bestimmt. Typisches Kennzeichen unserer Forst-

Station ist eine Gemeinschaftsorganisation, deren Eckpfeiler das ge-
««lieh gewachsene «Einheitsforstamt» bildet. Dieses steht uneinge-
*ankt allen Waldbesitzern mit Rat und Tat zur Verfügung und wird auf

g
^usch für sie tätig. Seine Aufgabe ist es, nach Massgabe der gesetzlichen
^timmungen alle Funktionen, die dem Wald heute gestellt sind, wahrzu-

dien und die Waldbesitzer in ihrer Arbeit zu unterstützen.

te J^ddch verwaltet und bewirtschaftet es den Staatswald, leitet den forst-

ai T^hen Betrieb im Körperschaftswald und übernimmt auf Wunsch dort
d den Revierdienst, berät, betreut und leistet technische Hilfe im Privat-
u. Es unterstützt und fördert die Bildung forstlicher Zusammenschlüsse,

auf Antrag deren Geschäftsführung übernommen wird.

^
diesen Tätigkeiten handelt es sich in allen drei Waldbesitzarten in

* Regel nicht um eine forsthoheitliche Beaufsichtigung der Waldwirtschaft,

Seh
die viel wichtigere forsttechnische Betriebsführung mit den

^erpunkten auf betriebswirtschaftlichem und unternehmerischem Gebiet.
darüber hinaus führt das Einheitsforstamt die forstlichen Fördermass-

dahin
Plai

en durch, erstellt die forstliche Rahmenplanung und sonstige Fach-
düngen für den Wald, übt die Forstaufsicht und den Forstschutz aus und
erstützt Dritte bei landschaftsbezogenen Massnahmen.

die vf' ^ starken Gemengelage der Waldbesitzarten ergibt sich zwangsläufig

die ^endigkeit einer engen Zusammenarbeit aller Waldbesitzer. Dabei ist
Bündelung der betrieblichen, leistungsgewährenden und hoheitlichen

heu, n in einer für alle Waldbesitzarten zuständigen Behörde, dem Ein-

^ "sforstamt, unter voller Beachtung des Eigentums, der Eigenarten und
UncT^derheiten der einzelnen Waldbesitzer mit Sicherheit die zweckmässigste

q kostengünstigste Organisationsform. Alles in allem stellt die forstliche
^üeinschaftsorganisation keine Hoheits- und Eingriffsverwaltung dar, die

ünri
eines entwicklungshemmenden Verwaltungsapparates Gemeinden

tg
frivatwaldbesitzer bevormundet, sondern sie ist ein Dienstleistungsun-

nahmen, eine Art forstliche Servicegesellschaft, die mit so wenig Staat als
,'g so viel Selbstverwaltung und Eigenverantwortung der Waldbesitzer als

^glich zu erreichen sucht. Ihre effektive und erfolgreiche Arbeit steht bei

** ^aldbesitzern ausser Zweifel, was auch durch die wachsende Nach-
nach ihren Dienstleistungen bestätigt wird. So erfolgt derzeit im Kör-

Urw^aftswald ^ gg % der Waldfläche die forsttechnische Betriebsleitung^ 59 % der Waldfläche der forstliche Revierdienst durch das Land.

531



Das Einheitsforstamt kann als beispielhaftes Modell für einen herv<"j

ragend funktionierenden Betriebs- und Verwaltungsverbund zwischen Sta '

Selbstverwaltungsträgem und privaten Waldbesitzern gelten, durch das e

Höchstmass an Verwaltungsvereinfachung und -verbilligung erreicht '

Eine Aufteilung der Aufgaben auf verschiedene Behörden hätte zwangst
erheblich höhere Kosten zur Folge sowie Entscheidungen, die durch wese

lieh geringere Orts- und Sachkenntnis fundiert wären. Die absolute Intet®®

senneutralität des Forstpersonals führt darüber hinaus zu einem Ausgw'

möglicher Widersprüche. In der Vergangenheit konnten mit diesem Verba
_

in partnerschaftlicher Zusammenarbeit wesentliche Verbesserangen in ®

biologischen und technischen Produktion, in der Vermarktung und in

Produktivität erreicht werden zum Nutzen der Waldeigentümer sowie z

Vorteil für die gesamte Volkswirtschaft.

6. Innere Organisation der Forstämter

Die staatlichen und körperschaftlichen Forstämter haben seit der

organisation von 1975 eine absolute Grösse von 4000 bis 13 000 ha»

Durchschnitt 7000 ha Waldfläche. Die nach der Arbeitsintensität geschln

selte Waldfläche schwankt dabei im Rahmen von 4000 bis 7000 ha und Ü®»

im Durchschnitt bei 5300 ha.

Um die reduzierte Waldfläche zu erhalten, wird im öffentlichen
und im vertraglich betreuten Privatwald ein Intensitätsfaktor von 1,0 un*

^
stellt, der im Kleinprivatwald mit fallweiser Beratung und Betreuung 0,4 u®

im Grossprivatwald 0,05 beträgt.

/tèèiWurtg 2. Organisationsplan eines Forstamtes
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p ^ Leitung der Forstämter obliegt grundsätzlich Beamten des höheren

Reh enstes, die im Innendienst durch den Büroleiter, einem Beamten des

in f,
nen Forstdienstes, unterstützt werden. Auf den Forstamtsbüros sind

He
^ Regel zwei bis drei Verwaltungsangestellte als Lohnrechner, Holzrech-

* oder als Schreibkräfte beschäftigt.

** einigen wenigen Forstämtern mit übergrossem Arbeitsvolumen sind
ere Mitarbeiter des höheren Dienstes, sogenannte II. Beamte, eingesetzt.

Reihe von privatwaldreichen Forstämtern sind zur Bewältigung des

be ^ Reratungs- und Betreuungsaufwandes im Bauernwald Privatwaldsach-
oiter des gehobenen Forstdienstes beigegeben.

Jedem Forstamt sind im Durchschnitt sieben bis acht Forstreviere nach-

tyg
et. In ausgesprochenen Gemeindewaldgebieten kann die Zahl auch

ste^fl^h darüber liegen, da dort vielfach noch Beamte des mittleren Dien-

Reh
sind. Die Durchschnittsgrösse der Reviere beträgt derzeit für den

\y
obenen Dienst 827 ha, für den mittleren Dienst 520 ha. Je nach der
obesitzstruktur können die Reviere reine Staats- beziehungsweise Kör-

i,_ .^oaftswaldreviere sein oder aber, was die Regel ist, alle Waldbesitzarten
fassen.

Grundsätze und Vorgaben für die Forstamts-Neuorganisation von 1975

üb ^Wstes Ziel war die Erhaltung einer flächendeckenden, das ganze Land
'androhenden Organisation mit voller Präsenz forstlicher Dienststellen im
(jg Raum (Territorialprinzip). Dabei waren das Forstamtssystem und

"heitsforstamt zu erhalten.

heit^O optimale Forstamtsgrössen wurden je nach den örtlichen Gegeben-

tygr
h 4000 bis 6000 ha reduzierte Waldfläche vorgegeben. Dieser Rahmen

Gemessen, dass der Forstamtsleiter den Betrieb sowohl als Ganzes, als
den Einzelheiten noch zu überschauen vermag und seinen Einfluss

e^ts
"J®'bar geltend machen kann. Bei der Einteilung der Forstreviere wurde

fl£ Pichend verfahren und ein Rahmen von 600 bis 900 ha reduzierte Wald-
im*

® Jör Revierförsterbezirke und von 400 bis 600 ha für Forstwartbezirke
erstellt.

^ übertriebene Vergrösserung erschien bedenklich, da dies einen

di der Forstverwaltung aus der Fläche bedeutet hätte. Dadurch wäre

des jV^"rnkeit des Einheitsforstamtes insbesondere bei der Bewirtschaftung

Wgl °rperschaftswaldes sowie bei der Beratung und Betreuung des Privat-
bg„. zum Nachteil der Waldbesitzer erheblich geschwächt worden. Zudem

l^ächtigen zu grosse Organisationseinheiten den Leistungswillen, da per-
ken'^5 Motivation und Eigeninitiative verlorengehen. Es ist eine alte Er-
f dass derjenige freudiger arbeitet, der die Ergebnisse seines Schaf-

sichtbar vor Augen hat.
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Durch die allgemeine Verwaltungsreform, der vor allem die Bevol

rungszahl als Massstab zugrundelag, wurde angestrebt, die Amtsbereiche

Sonderverwaltungen, kommunalen Gebietskörperschaften und
Verwaltungsbehörden weitgehend einander anzupassen (Einräumigkeit
Verwaltung). Bei den Landkreisen war dies wegen der unterschiedhc

Waldverteilung nicht möglich. Dafür wurden aber die Grenzen der

rungsbezirke und Regionen streng eingehalten. Der Wald einer Gemei »

wurde grundsätzlich nur einem Forstamt zugeteilt und nach Möglichkeit
hielten die Forstamtsbezirke nur ganze Gemarkungen zugewiesen. In ®

Gemeinde sollte möglichst nur ein Forstamt seinen Dienstsitz haben.

Weiterhin war die Arbeitsbelastung zu berücksichtigen, da hierfür ^reduzierte Waldfläche allein nicht ausreichend erschien. Für diesen Z*"®

wurde ein Bewertungsschlüssel entwickelt, der es ermöglichen sollte,

Arbeitsbelastung eines Forstamtes beziehungsweise Forstrevieres mit H

von Kennziffern zu ermitteln. Bei dieser handelt es s

um ein Schätzverfahren für die Gesamtarbeitszeit. Für Arbeitserschwern
wie zum Beispiel höherer Einschlag, Zahl der Waldbesitzer, Laubholz-'K
fernanteil und andere betriebliche Kriterien werden zusätzliche Punkte
ben. In der Summe der Punkte drückt sich dann die Gesamtbelastung ®

einzelnen Forstamtes beziehungsweise Forstrevieres aus.

Weiterhin wurde über eine die Arbeitszeitvet'^
lung bei den staatlichen Forstämtern in Baden-Württemberg erhoben-

einer grossen Stichprobe wurde von Forstämtern und Forstrevieren der g

samte Arbeitsanfall des FWJ 1969 und seine Verteilung auf die einze

Personengruppen und die verschiedenen Einzeltätigkeiten erfasst.

Tcz/jW/c 2. Arbeitszeitverteilung der Forstamtsleiter (Stand 1.1.1977)

/. Forjtftetn'eft
Betriebsverwaltung 27%
Jährliche und mittelfristige Betriebsplanung 5 %
Werben von Holz und Nebennutzungen 11 %

Holzverwertung 6 %

Kulturen, Forstschutz, Jungbestandspflege 6 %

Wegebau und Wegeunterhaltung 2 %

Regiejagd 3 %

Aus- und Fortbildung 8 %

Sonstige Betriebsarbeiten 2 %

//. //o/ie/fsverwö/tHng
Raumordnung, Bauleitplanung, Umwandlungen und andere

Beteiligungs-/Genehmigungsverfahren 8 %

Gutachtertätigkeit, Amtshilfe 3 % #
Sonstige Verwaltungstätigkeiten 4 %

///. Diens/Zm/ungen
Privatwaldbetreuung, Forstliche Zusammenschlüsse, Förderung 9 % if ^
Öffentlichkeitsarbeit, Erholungswesen, Landschaftspflege 6 %
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7aie//e3. Arbeitszeitverteilung der Revierleiter (Stand 1. 1. 1977)

g
^°''«6etneè

Eins^verwaltung 15 %

fini ^?knkung von Waldarbeitern und Maschinen 12 %

Hoi^hlag H %

Hok hme 7 %

Kmt^®ertung 7 %
Forstschutz, Jungbestandspflege 12 %

ke»' •
und Wegeunterhaltung 3 %

Auf^d 3 %
- Und Fortbildung 5 % 75 %

p
^o^ehiverwa/fKng

G^^icht und Raumordnung 4 %
So/.- Tätigkeit, Amtshilfe 3 %

t'ges 1 % 8%
Hl. n-

Öff^^ldbetreuung, Förderung 9 %
" 'chkeitsarbeit, Erholungswesen, Landschaftspflege 8 % 17 %

fii Auswertung dieses umfangreichen Zahlenmaterials erfolgte vor allem
sine Reihe von organisatorischen Einzelproblemen wie zum Beispiel Aus-

Sa b
die prozentuale Verteilung der Gesamtarbeitszeit auf einzelne

(I
gebiete (Tabellen 2 und 3), Entlastungsmöglichkeiten der Revierleiter

urch *

Automatisierung von Büroarbeiten, Anteil der Aussendiensttätigkeiten

des -
Gesamtarbeitszeit, Ermittlung des flächenbezogenen Arbeitsaufwan-^ ^'e Bewirtschaftung der einzelnen Waldbesitzarten in Abhängigkeit

o der Waldflächengrösse, Beanspruchung des Forstpersonals durch die
~ irtschaftung und Beförsterung des Gemeindewaldes im Vergleich zum

Oswald.

8. PersonalfUhrung

de der territorialen Organisation war es erforderlich geworden, auch
.^Ghrungsstil und die funktionale Organisation zu überprüfen und zeit-

^*häss weiterzuentwickeln. Unter Mitwirkung vieler Mitarbeiter und Füh-
fj^Sskräfte aller Ebenen sowie der Personalvertretung wurden «Leitlinien

«A ^ Zusammenarbeit und Führung» erarbeitet und Richtlinien über die
^dgabenverteilung bei den staatlichen Forstämtern» eingeführt.

dg^ie Leitlinien stellen die Grundsätze der LFV für die Personalführung
• Wir sehen in einem kooperativen Führungsstil, also der «Führung im

o,,.^eiterverhältnis», die einzig mögliche Methode einer zeitgemässen und
^alen Aufgabenerfüllung, die den gewandelten sachlichen Aufgaben so-
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wie den Veränderungen der Menschen und der Gesellschaft am besten g®

recht wird.

Die «Aufgabenverteilung bei den staatlichen Forstämtern» umfasst St^
lenbeschreibungen und Geschäftsverteilungspläne, wie sie im Regelfall a

der Forstamtsstufe anzuwenden sind. Ein Aufgabenkatalog lässt daher

Zuordnung der einzelnen Aufgaben zu den verschiedenen Aufgabenbereich
erkennen. Die Aufgliederung des Begriffs «Verantwortung» in «Führung

Verantwortung» und «Handlungsverantwortung» macht die Art und W®

deutlich, wie die verschiedenen Ebenen der Forstamtsstufe (Forstamtslei
Büroleiter, Privatwaldsachbearbeiter, Revierleiter, Verwaltungsangestell
Haumeister) mit den jeweiligen Aufgaben befasst sind.

9. Schluss

Es war meine Absicht, einige Kernfragen der Forstorganisation und

Personalführung in Baden-Württemberg aufzuzeigen. Wenn man B"
zieht, ist festzustellen, dass sich Forstamtssystem und Einheitsforstanit

^Betriebs- und Verwaltungseinheit in Baden-Württemberg hervorragend
währt haben. Es ist dies eine sehr moderne Organisationsform, der die no

Flexibilität innewohnt, um auch künftige Aufgaben meistern zu können.

Freilich ist einzuräumen, dass in einigen Fällen die optimale oder zu^'
bare Grösse für Forstämter und Reviere erreicht, wenn nicht sogar üb

schritten wurde. Auch bei allem persönlichen Engagement und der ho
^

Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter kann es sich eine Verwaltung
Gründen der Humanität am Arbeitsplatz auf Dauer nicht gestatten, die

beitskraft ihrer Mitarbeiter zu überfordern. Zudem besteht dadurch die

fahr, dass wichtige Aufgaben vernachlässigt werden. Bei einer optima

Organisation sollte daher eine möglichst günstige Relation zwischen Arbe

belastung, persönlicher Motivation und Funktion bestehen.

Planung und Durchführung von Organisationsänderungen territon ^und funktionaler Art sind ein langfristiger Prozess, wobei die Anpassung
die künftige Entwicklung sich mit der notwendigen Stetigkeit verbinden n®

Neuerungen verursachen Unsicherheit, zerstören gewachsene Ordnung
schaffen Leerräume, die mühsam Stein für Stein wieder ausgefüllt wer

müssen. Es ist töricht und schädlich zugleich, sinnlos vorwärts zu stüri»
^ohne Konzeption zu reformieren und das Gewordene leichtfertig beiseite

schieben. Wer erneuern will, muss prüfen, was er bewahren kann und

chen, weiterzuentwickeln, was sich bewährt hat. In diesem Zielfeld des

wahrens und Erneuerns gilt es, beim organisatorischen Handeln die rieh

Mitte zu finden.
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Résumé

L'organisation de l'échelon inférieur de l'administration forestière
dans le Bade-Wurtemberg

UjgJ" Article commence par une description des conditions naturelles, des fonde-
lea

^ Juridiques et de la situation socio-politique qui forment le contexte dans

En situe l'organisation de l'administration forestière du Bade-Wurtemberg.
Un «

*iculier, les forêts privées et les forêts appartenant aux collectivités jouent
CotrT^ Prépondérant dont la législation et l'administration ont toujours tenu

tion L'article donne ensuite un aperçu des dispositions en matière d'organisa-
Ho contient la loi forestière du land, de 1976. Finalement, il retrace l'évolu-
\y historique de l'organisation forestière dans les anciens länder du Bade et du

dgj, Ihlberg, évolution que caractérise le passage du système des triages à celui
forp '?^P®utions, dans un premier temps, puis au système actuel des offices

^stiers.

de d'«administration forestière du land» recouvre tout un ensemble

qjjj
hctures administratives, aux différents échelons de l'organisation forestière,

exej.
*** 'hi l'objet de quelques éclaircissements. Le fait qu'une seule organisation

trait**. ^ 'stelle sur toutes les catégories de propriétés forestières constitue un
l'éy ^'Shificatif de l'organisation forestière du Bade-Wurtemberg; ceci résulte de

hiieu
^""'on des «offices forestiers uniques». Cette forme d'organisation s'avère la
* Captée et la plus rationnelle. En effet, les tâches concernant la gestion

le maintien et l'accroissement de la productivité et la surveillance des

et q
^°nt dévolues à une autorité compétente pour tous les types de propriétés

les n
' ^specte pleinement non seulement la propriété, mais aussi l'originalité et

'cularités de chaque propriétaire.

fore ,?^'hle détaille également les principes de la réorganisation des offices
de 1975. A côté d'une description des effets de la réforme générale de

sur l'organisation forestière, il présente certains éléments métho-

h'Vea ^ ^ fhçon de régler les problèmes de personnel et d'organisation au
résm^ ^ offices forestiers, et montre notamment l'usage que l'on peut faire des

lorsg des études effectuées sur la sollicitation des personnels par le travail,
triag '' s'agit de déterminer les dimensions optimales à donner aux offices et

coj-.^estiers. En outre, il est nécessaire de perfectionner l'art de diriger et de

«fv ^ le fonctionnement des organisations. C'est dans ce sens que vont les

desc ves pour la collaboration et la technique de direction» ainsi que les
Phons détaillées des emplois et les modèles de répartition des attributions,

suffi
* adoptée pour l'organisation forestière du Bade-Wurtemberg se révèle

résen^h^ht flexible pour permettre de venir à bout des problèmes que l'avenir

Traduction: /.-G. TGed/mger
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